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Sitzung des Ortsbeirates Friesenheim

Die Mitglieder des Ortsbeirates Friesenheim
treten am

Dienstag, 8. September 2009, 17 Uhr,

im Sitzungszimmer des Gemeindehauses Frie-
senheim, Luitpoldstralie 48, zu einer o6ffentli-
chen und einer nichtéffentlichen Sitzung zu-
sammen.

nhkhwb

Tagesordnung
der offentlichen Sitzung

Verpflichtung von Ortsbeiratsmitglie-
dern

Einwohnerfragestunde

Bericht des Ortsvorstehers
Unfallbericht der Polizei

Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion
Instandsetzung des Verbindungsweges
»In den Sandwiesen” und , Teichgar-
tenweg"

Antrag der FWG/Biindnis'90 Die Grii-
nen-Ortsbeiratsfraktion

Vorstellung der Bauplidne der Fa. A+F
Haus GmbH, Néhe Otto-Buckel-Platz
Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion
Kurzzeitparken an der Postagentur in
der Hohenzollern-/Siemensstrafle
Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion
Sduberung des Grundstiicks Kreuz-
strafBe 55

Antrag der FWG/Biindnis'90 Die Grii-
nen-Ortsbeiratsfraktion

Einrichtung einer FuBgidnger-Druck-
ampel in der Hohenzollernstraf3e
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Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion
Verldangerung der FuBBgdngerphasen an
der Ampelanlage Stern-/Kopernikus-
stralBe und Stern-/Erzbergerstrafle
Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion
Behindertengerechter Zugang zum
Gemeindehaus

Antrag der FWG/Biindnis'90 Die Grii-
nen-Ortsbeiratfraktion

Reparatur des Randsteines in der Carl-
Klemm-Strale und Instandsetzung des
Gehweges Ecke Schwedler-/
Kopernikusstrafie

Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion
Entfernung von Biischen in der Ver-
langerung der Helen-Keller-Stralle
Anfrage der FWG/Biindnis'90 Die
Griinen-Ortsbeiratsfraktion

Sachstand zu Planungen von Neu-
bzw. Erweiterungsbauten von
Einrichtungen offentlicher und privater
Kindergartentriger

Anfrage der FWG/Biindnis'90 Die
Griinen-Ortsbeiratsfraktion
VerauBlerung von Kleingartenparzellen
Anfrage der FWG/Biindnis'90 Die
Griinen-Ortsbeiratsfraktion

Sachstand ehemaliges ,,REWE-Areal*
in der Industriestral3e

Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion
Laubentsorgung im Herbst

In der nichtoffentlichen Sitzung werden Aus-
bauangelegenheiten behandelt.

Ludwigshafen am Rhein, 03.09.2009

gez.

Prof. Saxl
Ortsvorsteher

Das Amtsblatt erscheint mindestens einmal wdchentlich und ist bei folgenden Einrichtungen der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein
erhaltlich: Blrgerservice im Rathaus mit den AuRenstellen Oggersheim, Oppau, und Achtmorgenstralle 9, Seniorentreffs sowie in den Biiros der
Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher; dariiber hinaus bei den AuRenstellen der Ludwigshafener Sparkassen und Banken. Das Amtsblatt ist
kostenlos. Abonnement gegen Erstattung der Portokosten mdéglich.
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Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von Adobe PDF-Dokumenten, von denen Sie hochwertige Prepress-Drucke erzeugen möchten. Erstellte PDF-Dokumente können mit Acrobat und Adobe Reader 5.0 oder höher geöffnet werden.
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.4
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 1200 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Papierformat:
     Breite: 208.25 Höhe: 294.7 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1800 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in CMYK konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Dot Gain 20%
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
CMYK-Werte für kalibrierte CMYK-Farbräume beibehalten: Ja
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Ja
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Ja
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


Sitzung des Ortsbeirates Siidliche Innen-
stadt

Die Mitglieder des Ortsbeirates Siidliche In-
nenstadt treten am

Dienstag, 8. September 2009, 17 Uhr,
in der Volkshochschule, Biirgerhof, Raum
200, zu einer offentlichen Sitzung zusam-

men.

Einziger Tagesordnungspunkt der of-
fentlichen Sitzung betrifft die

Umgestaltung des Biirgerhofs

Um 17.15 Uhr erfolgt eine Unterbrechung
der Ortsbeiratssitzung.

Von 17.30 Uhr bis voraussichtlich ca. 19.00
Uhr beginnt das Biirgerforum und die Vor-
stellung der Planung.

Um ca. 19.10 Uhr wird die Ortsbeiratssit-
zung wieder aufgenommen.

Ludwigshafen am Rhein, 03.09.2009
gez.

Heller
Ortsvorsteher

Sitzung des Jugendhilfeausschusses

Am Donnerstag, 10. September 2009, findet
um 14.00 Uhr im Stadtratssaal, Rathaus, eine
Sitzung des Jugendhilfeausschusses statt.

Tagesordnung

L. Konstituierung des neuen
Jugendhilfeausschusses

1I. Info der Verwaltung

I11. Beschliisse:

1. Zuschuss zu sanierungs- und bausub-

stanzerhaltenden MafBnahmen an Kin-

dertagesstitten Freier Trager

a) 70 % Zuschuss nach Vereinba-
rung Kofinanzierung, Ziffer 1

b) 70 % Zuschuss nach Vereinba-
rung Kofinanzierung, Ziffer 1

Iv.

c) 100 % Aufnahme von Kindern
ab 2 Jahren nach Vereinbarung
Kofinanzierung, Ziffer 2

d) Neuschaffung von Gruppen
nach Vereinbarung Kofinan-
zierung, Ziffer 2

e) 95 % Zuschuss nach Vereinba-
rung Kofinanzierung, Ziffer 6

f) Umbau- und Ausbaumalinah-
men nach Vereinbarung Kofi-

nanzierung

2) 100 % Zuschuss; hier Nachbe-
willigungen

h) 60 % Zuschuss

1) Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum:
Natur Pur

Mittagessen in Kindertagesstitten —
Sozialfonds

Anderung der Richtlinien zur Ausge-
staltung der Finanzierung in der Kin-
dertagespflege

Weihnachtsbeihilfe im Rahmen der
Jugendhilfe

Entgeltvereinbarung fiir ambulante
erzieherische Hilfen mit dem Lud-
wigshafener Verein fiir Jugendhilfe
e.V.

Antrdge zur Anerkennung als Freier
Tréager der Jugendhilfe

a) Natur-Spur

b) Big Brothers Big Sisters Deutsch-
land

Antrag der Biirgerinitiative offene
Kinder- und Jugendarbeit Ludwigsha-
fen e.V. auf Gewahrung eines einma-
ligen Energiekostenzuschusses
Berichte

Guter Start ins Kinderleben
a) aktueller Stand
b) Vorstellung des Vereins ,,Familie in
Bewegung® und des Projektes ,,Ge-
meinsam wachsen*

Gebiihren fiir Auslandsadoptionen

Das Ludwigshafener Konsensmodell —
LUKO

Kooperationsmodell von Justiz, An-
waltschaft und Jugendhilfe im Famili-
engerichtlichen Verfahren
Multifamilientraining. Neue Wege bei
den ambulanten Hilfen zur Erziehung
Kooperations- und Leistungsvereinba-
rung offene Kinder- und Jugendarbeit
Ludwigshafen



6. Jahresbericht Offene Kinder- und Ju-
gendarbeit 2008;
Ein Bericht freier und kommunaler
Trager in Ludwigshafen

gez.
Prof. Dr. Reifenberg
Beigeordnete

Bebauungsplan wird aufgestellt,
Stadtteil: Oggersheim,

Bebauungsplan Nr. 621 ..Ehemalige Braue-
rei Treiber*

Der Stadtrat der Stadt Ludwigshafen am Rhein
hat in seiner Sitzung am 29.09.2008 beschlos-
sen, den Bebauungsplan Nr. 621 ,,Ehemalige
Brauerei Treiber* aufzustellen.

Der Beschluss beruht auf § 2 Abs. 1 Bauge-
setzbuch. Der Bebauungsplan erhdlt die Nr.
621 und die Bezeichnung ,,Ehemalige Brauerei
Treiber*.

Ziel der Planungen ist es, eine wohnumfeld-
vertragliche und in die Stadtentwicklung integ-
rierte Nachnutzung zu sichern.

Sein Geltungsbereich wird begrenzt

im Nordosten durch die Wormser Strafle und
nach Siidwesten durch den Alten Frankentaler
Weg.

Er umfasst die Flurstiicke 472/3, 472/5, 472,
308, 307, 306/2 und 306 in der Gemarkung
Oggersheim.

Der Geltungsbereich kann zudem aus dem
beigefiigten Planausschnitt ersehen werden.

Ludwigshafen am Rhein, den 28.08.2009
Stadtverwaltung

gez.
Dipl. Ing. Ernst Merkel
Beigeordneter

Hinweis:

Eine Verletzung der Bestimmungen der Ge-
meindeordnung iiber die AusschlieBungs-
griinde (§ 22 Abs. 1 GemO) oder iiber die Ein-
berufung und die Tagesordnung zu Sitzungen
des Stadtrates (§ 34 GemO) ist nach § 24 Abs.
6 Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie
nicht innerhalb eines Jahres nach dieser of-
fentlichen Bekanntmachung schriftlich unter
Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche
Rechtsverletzung begriinden koénnen, gegen-
iber der Stadtverwaltung geltend gemacht
wird.




Bekanntmachung
iiber das Recht auf Einsicht in das Wahlerverzeichnis
und die Erteilung von Wahlscheinen

fiir die Wahl zum 17. Deutschen Bundestag
am 27. September 2009

1. Das Wiéhlerverzeichnis zur Bundestagswahl fiir die Stadt Ludwigshafen am Rhein
wird in der Zeit von Montag, 7. September 2009, bis Freitag, 11. September 2009,

wihrend der allgemeinen Offnungszeiten
im Rathaus, Wahlamt, 4. OG, Raum 401, Rathausplatz 20,

fiir Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit
oder Vollstindigkeit der zu seiner Person im Wihlerverzeichnis eingetragenen Daten iiberpriifen.
Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollstdndigkeit der Daten von anderen im Wah-
lerverzeichnis eingetragenen Personen iiberpriifen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollstindigkeit des Wihlerverzeichnisses ergeben kann. Das
Recht auf Uberpriifung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, fiir die im Mel-
deregister ein Sperrvermerk gemédB den § 21 Abs. 5 des Melderechtsrahmengesetzes entsprechen-
den Vorschriften der Landesmeldegesetze eingetragen ist.

Das Wihlerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren gefiihrt. Die Einsichtnahme ist durch
ein Datensichtgeridt moglich.

Wihlen kann nur, wer in das Wahlerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

Wer das Wahlerverzeichnis fiir unrichtig oder unvollstéindig hélt, kann in der Zeit vom 20. Tag bis
zum 16. Tag vor der Wahl,

spatestens am Freitag, 11. September 2009, bis 12 Uhr

bei der Stadtverwaltung Ludwigshafen, Wahlamt, 4. OG, im Rathaus, Rathausplatz 20, Einspruch
einlegen.

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklarung zur Niederschrift eingelegt werden.
Wahlberechtigte, die in das Wahlerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spitestens zum

Sonntag, 6. September 2009,
eine Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wahlerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein
Wahlrecht nicht ausiiben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wahlerverzeichnis eingetragen werden und die bereits
einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichti-

gung.

Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 208 Ludwigshafen/Frankenthal (Pfalz)
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder
durch Briefwahl teilnehmen.



5. Einen Wahlschein erhilt auf Antrag

5.1. ein in das Wéhlerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

5.2. ein nicht in das Wéhlerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das
Waihlerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 6. September 2009)
oder die Einspruchsfrist gegen das Wihlerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlord-
nung (bis zum 11. September 2009) versdumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18
Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der
Bundeswahlordnung entstanden ist,

¢) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst
nach Abschluss des Wéhlerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehorde gelangt ist.

Wahlscheine konnen von in das Wéhlerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten
bis zum 25. September 2009, 18 Uhr,

bei der Gemeindebehdrde miindlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden. Die Schrift-
form gilt auch durch Telegramm, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare elektroni-
sche Ubermittlung als gewahrt.

Ein entsprechend vorbereitetes Antragsformular steht im Internet unter
www.ludwigshafen.de
unter dem Pfad Rathaus > Wahlen > Briefwahl

zur Verfiigung.

Im Falle nachweislich pldtzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten moglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wabhltage,
15 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen
ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wéhlerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte konnen aus den unter 5.2. Buchsta-
ben a bis ¢ angegebenen Griinden den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum
Wahltage, 15 Uhr, stellen.



Wer den Antrag fiir einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der An-
tragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

Mit dem Wahlschein erhélt der Wahlberechtigte

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,

- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,

- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zuriickzusenden ist, versehenen roten
Wabhlbriefumschlag und

- ein Merkblatt fiir die Briefwabhl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen fiir einen anderen ist nur méglich, wenn
die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht
nachgewiesen wird und die bevollméchtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt;
dies hat sie der Gemeindebehdrde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern.
Auf Verlangen hat sich die bevollméchtigte Person auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wahler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so
rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spétestens am Wahltage bis
18 Uhr eingeht.

Der Wabhlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform
ausschlieBlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befordert. Er kann auch bei der auf dem
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.

Ludwigshafen am Rhein, den 03.09.2009

gez.
Dr. Eva Lohse
Oberbiirgermeisterin



Bekanntmachung der Wahlleiterin iiber die Einreichung von Wahlvorschligen
fiir die Wahl des Beirates fiir Migration und Integration
der Stadt Ludwigshafen am Rhein
am 08. November 2009

I.

Am 08. November 2009 findet die Wahl des Beirates flir Migration und Integration der Stadt
Ludwigshafen am Rhein statt. Zu wihlen sind insgesamt 22 Beiratsmitglieder.

II.

Aufgrund § 10 der Satzung fiir die Bildung eines Beirates fiir Migration und Integration fordere ich
hiermit zur Einreichung von Wahlvorschldgen fiir die am 08. November 2009 stattfindende Wahlen
des Beirates fiir Migration und Integration auf. Die Wahl wird nach den Grundsitzen der
Verhiltniswahl durchgefiihrt, wenn mindestens 2 giiltige Wahlvorschlige eingereicht werden;
andernfalls findet Mehrheitswahl statt.

I11.

In einem Wahlvorschlag diirfen hochstens 44 Bewerber/innen benannt werden. Im Wahlvorschlag
kann der/die Bewerber/Bewerberin bis zu dreimal aufgefiihrt werden. Im Wahlvorschlag erscheinen
die dreifach zuerst und die doppelt aufgefiihrten Bewerber vor den ibrigen Bewerbern. Der
Wahlvorschlag muss von mindestens 40 zum Beirat fiir Migration und Integration wahlberechtigten
Personen unterzeichnet sein (Unterstiitzungsunterschriften). Die Unterzeichnung durch die Bewerber
selbst ist unzuléssig.

Wahlberechtigte diirfen nur einen Wahlvorschlag unterschreiben.

Iv.

Die Trager der Wahlvorschlidge sind alleine dafiir verantwortlich, dass die
Unterstiitzungsunterschriften rechtzeitig geleistet werden. Nach Ablauf der Einreichungsfrist konnen
Unterstilitzungsunterschriften nicht mehr geleistet werden.

V.

Die vollsténdig unterzeichneten Wahlvorschldge sollen mit allen erforderlichen Anlagen mdglichst
frithzeitig eingereicht werden.

Sie sind bei der
Stadtverwaltung Ludwigshafen
Wahlamt
Rathaus, Raum 401
67059 Ludwigshafen

einzureichen.

Die Einreichungsfrist lduft am 28.09.2009, 18 Uhr, (41. Tag vor der Wahl) ab.

Die Verbindung von Wahlvorschlagen sind bei der gleichen Stelle bis spitestens Freitag, dem
16. Oktober 2009, 12 Uhr, schriftlich durch die Vertrauenspersonen der jeweiligen Wahlvorschldge

zu erkldren. Der Listenverbindung muss die Mehrheit der Unterzeichner  der einzelnen
Wabhlvorschldge schriftlich zustimmen.



VI.

Vorducke fiir Wahlvorschldge, Unterschriftenlisten, Erklarungen der Bewerber, dass sie nicht fiir
dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt sind und dass sie ihrer Aufnahme in den
Wabhlvorschlag zustimmen sowie Bescheinigungen der Wihlbarkeit, sind bei der Stadtverwaltung,
67059 Ludwigshafen am Rhein, Rathausplatz 20, 4. OG, Raum 401, erhéltlich.

VIIL.

Die Wahl findet nicht statt, wenn keine Wahlvorschlédge eingereicht oder zugelassen werden oder die
Zahl der zugelassenen Kandidatinnen und Kandidaten insgesamt nicht die Zahl der zu wéhlenden
Mitglieder des Beirates iibersteigt. Die Entscheidung wird in der Sitzung des Wahlausschusses,
spatestens am 05. Oktober 2009, bekannt gegeben.

Weitere Einzelheiten {iber die Aufstellung und Einreichung von Wahlvorschldgen sind der Satzung fiir
die Bildung des Beirates fiir Migration und Integration, dem Kommunalwahlgesetz und der
Kommunalwahlordnung zu entnehmen. Auf Anforderung erhalten die einreichenden Wahlergruppen
einen Abdruck des Bekanntmachungstextes.

Ludwigshafen am Rhein, den 02.09.2009
gez.

Dr. Eva Lohse
Oberbiirgermeisterin



Bekanntmachung der Wahlleiterin der Stadt Ludwigshafen am Rhein zur Eintragung der von
der Meldepflicht befreiten wahlberechtigten auslindischen Einwohnerinnen und Einwohner,
sowie der Spitaussiedler oder deren Familienangehdorige nach § 7 Staatsangehorigkeitsgesetz
oder der Einwohner, die durch Einbiirgerung die deutsche Staatsangehorigkeit erworben haben,
in das Wihlerverzeichnis fiir die Wahl zum Beirat fiir Migration und Integration am 08.
November 2009

1. Termin, Wahlberechtigte
Am Sonntag, dem 08. November 2009, findet die Wahl zum Beirat fiir Migration und Integration statt.
Wahlberechtigt sind

1. alle ausldndischen Einwohner und
alle Einwohner, die als Spitaussiedler oder deren Familienangehdrige nach § 7 des
Staatsangehorigkeitsgesetzes oder durch Einbiirgerung die deutsche Staatsangehdrigkeit
erworben haben,

die am Tage der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten in der
Stadt Frankenthal (Pfalz) eine Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung haben.

2. Eintragung in das Wihlerverzeichnis kraft Gesetz

In das Wiéhlerverzeichnis sind kraft Gesetz alle ausldndischen Einwohner eingetragen, die am Tage
der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten in der Stadt
Ludwigshafen am Rhein eine Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung haben.

3. Eintragung in das Wihlerverzeichnis auf Antrag
3.1 Von der Meldepflicht befreite wahlberechtigte ausliindische Einwohner

Wahlberechtigte auslidndische Einwohnerinnen und Einwohner, die von der Meldepflicht befreit und
deshalb in der Gemeinde nicht gemeldet sind und daher auch nicht kraft Gesetz in das
Wihlerverzeichnis eingetragen werden konnen, werden hiermit aufgefordert, ihre Eintragung in das
Wihlerverzeichnis

bis spétestens 02. Oktober 2009, 12 Uhr,

bei der Stadtverwaltung, -Wahlamt-, Raum 401, Rathaus, Rathausplatz 20, 67059 Ludwigshafen am
Rhein zu beantragen.

Der Antrag soll entsprechend dem Muster der Anlage 1 a Kommunalwahlordnung gestellt werden.
Antragsvordrucke konnen Sie bei der Stadtverwaltung, -Wahlamt-, Raum 401, Rathausplatz 20, 67059
Ludwigshafen am Rhein erhalten.

3.2 Spiétaussiedler oder deren Familienangehorige nach § 7 Staatsangehorigkeitsgesetz oder die
Einwohner, die durch Einbiirgerung die deutsche Staatsangehorigkeit erworben haben

Auf Antrag sind in das Wihlerverzeichnis alle wahlberechtigten Einwohner, die als Spataussiedler
oder deren Familienangehdrige nach § 7 des Staatsangehdrigkeitsgesetzes oder durch Einbiirgerung
die deutsche Staatsangehorigkeit erworben haben, einzutragen.

Antragsvordrucke konnen Sie bei der Stadtverwaltung, -Wahlamt-, Raum 401, Rathausplatz 20, 67059
Ludwigshafen am Rhein erhalten.



Wihlen darf auch, wer am Wahltag seine Wahlberechtigung nachweisen kann. Der Nachweis erfolgt
je mnach Status durch Vorlage einer auf ihn lautenden Meldebescheinigung und durch
Einbilirgerungsurkunde oder Bescheinigung nach § 15 Absatz 1 oder Absatz 2
Bundesvertriebenengesetz (BVFG).

Ludwigshafen am Rhein, den 02.09.2009
gez.

Dr. Eva Lohse
Oberbiirgermeisterin
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